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was ist cler Mikrozensus?

Der Mikrozensus ist eine amtliche Haushaltsbefragung, mit der ins-
besondere wichtige Eigebnisse über die wirtschaftliche und soziale
Lebenslage der Bevölkerung ermittelt werdeq. Dazu werden die Ariga-

benvonHaushalten,alsoderBürgerselbst,diewieSieinreprä-
sentativ ausgewählten Zählbezirken wohnen, benötig t. Ohne Ihre Mit-
hilfe ist es nich t mögIich , ein zuverläss iees BiId der Lebensver-
hältni se in unserem zu erhalte wir bitten Sie daher um

Ihre Mitarbeit.

Nur mit HiIfe einer zuverlässigen Statistik, die wie beim Mikro-
zensus aus der Summe der Angaben aller Befragten gewonnen wird,
können z.B. gezielte staatliche Maßnahmen für die Bürger - mit
wirkung für den Einzelnen oder die Familie - vorbereitet werden.

Der Mikrozensus hat sich als amtliche Repräsentativstatistik
(Stichprobe)bereitsseitlg5Tbewährt,damitihmjährlich
schnell, kostensparend und ausreichend genau die wichtigsten
Veränderun§en der bevöIkerungs- und erwerbsstatistischen Daten

ermittelt werden können. Der Mikrozensus hat sich damit zu einer
für Parlament, Regierung, VerwaItung, Wissenschaft und öffent-
lichkeit in Bund und Ländern unverzichtbaren Informationsquelle
entwickelt.

Beispiele dafür, i{elchen Zwecken der Mikrozensus dient, finden
Sie auf den Seiten 11 ff.

Warum werclen gerade Sle belragt?

Für das Jahr 1990 sind nach einer objektiven, mathematisch-sta-
tistischen zufallsauswahl aus den etwas mehr als 27 tttillionen
Haushalten 270 000 Haushalte ausgewähIt worden. Darunter befindet
sich auch Ihr Haushalt. Grundlage der zufallsauswahl ist das be-
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wohnte Bundesgebiet; es wird in Frächen mit etwa gleich großer Bevör-
kerungszahr (6 bis 12 Haushalte) einqeteilt. Von diesen Flächen (Aus-
wahreinheiten) werden dann 'r t mit Hirfe von Zufarlszahlen auf Lan-
des- und Regierungsbezirksebene in einem vollaut-omatischen Verfahren
ermittert. Jede Erhebunqseinheit (personen, Hausharte, wohnunqen) hat
dabei die greiche chance (wahrscheinrichkeit), ausgewährt_ zu werden.

Die Zufallsauswahl erforgt nicht - wie es ihr Name vielreicht nahe-
legt - willkürrich, sondern nach strengen mathematisch-statistischen
Regern. Zu diesen Regern gehört, daß crie einmar getroffene Auswahl-
anordnung eingehalten wird. Desharb kann ein ausgewährter Haushart
nicht gegen einen anderen ausgetauscht werden.

'rn den ausgewählten Frächen werden die Erhebungen in rrier aufeinan-
derfolgenden Jahren durchgeführt. Die maximar möqliche viermariqe
Befragung der gleichen Einheiten gewährreistet einen hohen Genauig-
keitsgrad der Ergebnisse für die Berichtswoche des jeweiliqen Jahres
:nd der Veränderungen von Jahr zu Jahr.

Aufgrund welcher Rechlsgruncllage wirct betrugt?

Die amtriche statistik führt statistische Erhebungen nur dann durch,
wenn sie durch Gesetz oder andere Rechtsvorschriften anqeordnet sinci.
Die Rechtsgrundrage für den Mikrozensus und somit für rhre Befragung
ist das "Gesetz zur Durchführung einer Repräsentativstatistik über
die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt" (Mikrozensusgesetz) vom 10.
Juni 1985 (BGBI. I S. 955) und die dazu erlassene Mikrozensusverord-
nung vom 14. Juni 1985 (BGBI. I S. 967) sowie die Erste Verordnunq
zur Anderung der Mikrozensusverordnung vom 21. ApriI l9g6 (BGBI. I
S. 436), die Zvreite Verordnung zur Änderung der Mikrozensusverord-
nung vom 28. Februar 1989 (BGBI. I 5. j42) und die Verordnung (EWG)
Nr- 3044/89 des Rates vom 6.10.,l989 zur Durchführunq einer stichpro-
benerhebung über Arbeitskräfte im Frühjahr ,|990 und 'l99'l (ABI. der EG
Nr. L 292 S. 2) in Verbindung mit dem Gesetz über.die Statistik für
Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 19g7
(BGB1. r s- 462, 565). Das Mikrozensüsgesetz und die dazu erlassene
Verordnung und beide Änderungsverorrlnungen sowie einen Auszug aus
dem Bundesstatistikgesetz finilen Sie an Ende dieser Broschüre.



Sind Sie zur Auskuntt verPfltchtet?

Sind Sie volIiährig oder führen Sie aIs minderjähri9e Person einen
eigenen Haushalt, so sind Sie, auch für minderjährige Haushalts-
mitglieder, nach § 9 Mikrozensusgesetz in Verbindung mit S§ ,l5, 26

Abs. 4 Satz 1 Bundesstatistikgesetz zur wahrheitsgemäßen und voll-
ständigen Beantwortung der Fragen verpflichtet. Dies gi).t auch für
Fragen nach Vor- und Familiennamen des Wohnungsinhabers 9em. § 6

Abs. I Nr. 4 Mikrozensusgesetz, - sowie für Wohnungsangaben nach

§ 5 Abs. 2 Nr. 4 llikrozensusgesetz -, wenn diese nicht von diesem
selbst beantwortet werden. Für volljährige Haushaltsmitglieder,
die wegen einer Behinderung selbst nicht Auskunft geben können, ist
jedes andere auskunftspfl ichtige Haushaltsmitg lied auskunftspfl ich-
ti9. In Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften ist für Personen,
die wegen einer Behinderung oder wegen Minderjährigkeit selbst
nicht Auskunft geben können, der Leiter der Einrichtung auskunfts-
pflichtig, Die Auskunftspflicht für Dritte erstreckt sich auf die
Sachverhalte, die dem,/der Auskunftspflichtigen bekannt sind. Sie
entfäIIt, vrenn die Auskünfte durch eine vertrauensperson erteilt
werden.

Eine Befreiung von der Auskunftspflicht, egal aus welchen Gründen
(2.8. Alter oder Krankheit), ist nicht möglich, da ansonsten die
Genauigkeit der Ergebnisse sinkt und daäurch der .zweck des Mikro-
zensus nicht mehr erreicht werden kann. cerade bei einer Stichprobe
kann schon der AusfalI weniger Haushalte die Gesamtergebnisse in
ihrer Genauigkeit wesentlich beeinträchti9"nl ) .

l) wer seiner Auskunftspflicht nicht nachkommt, handelt ordnungs-
widrig. Nach § 23 des Bundesstatistikgesetzes kann die Ordnungs-
widrigkeit mit einer GeIdbuße geahndet werden.
l{iderspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur
Auskunftserteilung haben keine aufschiebende Wirkung (§ 9
Absatz 3 Mikrozensusgesetz) .
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Welche Auskünfte können Sle lreiwillig erteilen?

Die Angabe des Eheschließungsjahres, die Anqaben zu den Urlaubs-
und Erholungsreisen und die Angabe der Telefonnummer sind
f re i wi I 1 i g. Diesgiltauch für dieAngabedeshöchsten
Ausbildungsabschlusses bei der EG-Arbeitskräftestichprobe.

Wir bitten Sie, uns dennoch diese Auskünfte zu geben. Bedenken
Sie, daß Sie mit der Beantwortunq der Fragen zu den Urlaubs- und
Erholungsreisen einen
samtbild der Urlaubs-
Beileutung liefern.

kleinen, ahrer sehr vrichtigen Beitraq zum Ge-
und Erholungsreisen und deren wirtschaftlicher

Wer sind die lnteruiewer?

Es werden fnterviewer eingesetzt, um Ihnen das Ausfü11en der Erhe-
bungsvordrucke zu erleichtern. Sie sincl in der Lage, in relativ kur-
zer Zeit den Erhebungsvordruck auszufüIIen. Damit entfäIIt für Sie
diese häufig als mühevolI und zeitaufwendig empfundene Arbeit.

Der IntervievJer ist eine Vertrau ensDerson, die Ihnen mit Rat und
Tat zur Seite steht. Er ist ein Beauftragter des Statistischen
Landesamtesi er wird sich durch seinen Interviewer-Ausweis in Ver-
bindung mit seinem Personafausweis ausweisen und darf die wohnung

nur mit Zustimmung eines Verfügungsberechtigten betreten.

Haben Sie keine Scheu, den Interviewer um tlilfe zu bitten. Er ist
ebenso wie alle anderen Mitarbeiter, die im Statistischen Landesamt
oder im Statistischen Bundesamt mit dem Mikrozensus zu tun haben,
zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet (S 8 Mikrozensusgesetz,
§ 15 Absatz 1 Bundesstatistikgesetz) und vom Statistischen Landes-
amt mit besonderer Sorgfalt ausgewähIt worden. Es wird kein Inter-
viewer eingesetzt, bei dem ein.Interessenkonflikt aufgrund seiner
beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit denkbar wäre. Ebenso wird
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kein fnterviewer eingesetzt, der in unmittelbarer Nachbarschaft
Ihres Wohngebietds wohnt.

Intervieirer dürfen aus der fnterviewertätigkeit im Rahmen dieser
Erhebung gewonnene Erkenntnisse nicht in anderen Verfahren oder für
andere Zwecke verwenden. SoIIten Sie dennoch Bedenken gegen eine
Offenlegung der erforderlichen Angaben gegen'über dem Interviewer
haben, so geben Sie Ihre schriftlichen Angaben in einem ver-
schlossenen Umschlag ab (siehe auch §§ 8 und 10 Mikrozensus-
gesetz).

Wte können Sle Auskuntt arteilen?

Sie können entvredär dem Interviewer Auskunft erteilen (der Inter-
vj.ewer hält dann lhre Antworten im Fragebogen fest) oder Sie füIlen
den Fragebogen selbst aus. Der erste Weg hat sich als der schnellste
unil sicherste erwiesen, da die Interviewer mit dem Fragebogen ver-
traut sind. wenn Sie jedoch die Erhebungsvordrucke lieber selbst
ausfüI1en wolle.n, so erhaLten Sie vom Interviewer bzw. vom Statisti-
schen Landesamt die erforderlichen Erhebungsunterlagen. Bei einer
Übersendung der selbst ausgefüllten Erhebungsvordrucke an das Sta-
tistische l,andesamt geben Sie bitte auf dem ausreichend frankierten
Umschlag das Kennwort "Mikrozensus't sowie Ihren Vor- und Familien-
namen und Ihre Anschrift (Gemeinde, Straße, Hausnunmer) an. Leiten
Sie Ihre Fragebogen dem Statistischen Landesamt bitte innerhalb ei-
ner woche zu.

Berücksichtigen Sie aber bitte, daß Sie - auch bei Selbstausfül-
Iung - verpflichtet sind, dem Interviewer gegenüber die zahL der
Haushalte in der wohnung, die der Personen im Haushalt, Ihren
Vor- und Familiennamen, das Leerstehen der wohnung sowie die
Hilfsmerl«nale "Straße, Hausnummer und Lage der Wohnung im Gebäude"
anzugeben. Nur so ist eine ordnungsgemäße Durchführung der Erhebung
mög Iich.
Die Erhebungsvordrucke sind so gestaltet, daß Sie jeweils gemeinsam
mit anderen Haushaltsmitgliedern die Fragen beantlrorten können.
Dieser vteg hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen. Es steht
.Ihnen jedoch frei, Ihre Angaben zu den Fragen für sich allein auf
einem eigenen Bogen zu machen (siehe § l0 Abs. 3 Mikrozensusgesetz).

L;l'
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Welcfie Frugen werden an Sle gesteilt?

Der Itlikrozensus beinhartet Erhebungsmerkmale, d.h. üerkmare über
persönliche und sachliche verhältnisse, die zur statistischen ver-
wendung bestimmt sind, sowie Eilfsmerkmale, die für die praktische
Durchführung der Stichprobe erforderlich sind.

In diesem Jahr bitten wir Sie, für die Berichtsrdoche vom 23. - 29.
April 1990 zu clen Erhebungsmerkmalen folgender Bereiche Angaben zu
machen:

Im Grundbogen insbesondere

zur Person (Geschlecht, A1ter, Familienstand, Staatsangehöriq-keit )

zu Art und Umfang der Beteiligung am Erwerbsleben
zu den QuelLen des tebensunterhaltes
zur Kranken- und Rentenversicherung

(§ 5 Abs. 1 Nrn. I - 4 lrtikrozensusgesetz).

Für diese Fragen besteht Auskunftspflicht. Die Angabe des Ehe-
schließungsjahres ist freiwillig.

In einem Ergänzungsbogen (betrifft nur 0,1 t der Haushalte)

.-. zt Urlaubs- und Erholungsreisen 1989/90 (2.8. Art, Anzahl und
Ziel der Reisen, benutzte Verkehrsmittel und Unterkunftsart)

(§ 5 Abs. I Nr. 5lrlikrozensusgesetz)

Die Beantwortung dieser Fragen ist freiwillig.

Die in den Brhebungsvordrucken enthaltenen Fragen und Antwortmög-
lichkeiten sind in der ltlikrozensusverordnung einschließlich der Än-
derungsverordnungen detailliert vorgeschrieben.
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Warum Name und Anschrllt?

Der Grundbogen des [tikrozensus kann nicht ohne Namensangabe der zum

Haushalt gehörencten Personen auskommen. Die auf ihn erfaßten Namen

sigd Hilfsmerkmale, werden jedoch weder verschlüsselt noch auf ma-

schinelle Datenträger übernommen. Die Angaben dienen ledigtich dazu,
daß der Interviewer bzw. sie als Befragter während des Ausfü1lens
der Erhebungstiste die Personen und die einzutragenden Angaben nicht
vervrechseln - also ein Hilfsmitte! auch für sie selbst - und daß

weiterhin das Statistische Landesamt bei fehlenden oder widersPrüch-
Iichen Angaben einzelner Personen Rückfragen stellen kann. vor der
übernahme der Erhebungsmerkmale auf die für die maschinelle weiter-
yerarbeitung bestimrnten Datenträger wird die Namensleiste von dem

Grundbogen abgetrennt und vernichtet.

Im Interes se einer hohen E ität, cl.h. zur vollständigen
und richtigen Erfassung der ausgewählten Brhebungseinheiten sowie
zur Durchführung von Rückfragen bei unktarheiten hat dler Inter-
viewer einige gesetzlich gerege)-te organisatorische Aufgaben zu

erfüIlen (s. § I Mikrozensusgesetz), indem er für den von ihm zu

bearbeitenden Auswahlbezirk eine verteilungsliste und für jeden dort
wohnenden Haushatt jeweils einen Haushaltsmantelbogen anlegt und

darin als Hilfsmerkmale (s. § 6 Mikrozensusgesetz) Vor- und Fami-

Iienname der Haushaltsmitglieder, Telefonnummer, Straße, Bausnummer'

Lage der wohnung im Gebäude soyrie vor- und Familienname des l{oh-
nungsinhabers einträgt. Diese Hilfsmerkmale, zu denen auch der Name

der Arbeitsstätte zählt, dienen lediglich der technischen Durchfüh-
rung der Erhebung und vrerden frühzeitig von den Erhebungsmerkmalen
getrennt - und zwar bevor die Erhebungsmerkmale auf maschinelle Da-

tenträger übernommen werden - gesondert aufbewahrt uncl nach späte-
stens vier Jahren vernichtet. vor- und Familiennamen, Gemeinde,

straße und Hausnummer dürfen lecliglich für mögliche Folgebefragungen
sowie aIs Grundlage für die Durchführung der statistik der ltirt-
schaftsrechnungen privater Haushalte verwendet werden (§ l1 Abs' {
Mikrozensusgesetz ) .



Was geschieht mlt lhren Angaben?
rm statistischen Landesamt werden rhre Angaben von Namen und An-sch,rift - also die Erhebungsmerkmare von den Hilfsmerkmaren - 9e-trennt. Nur die Erhebungsmerkmale werden in zahren umgesetzt und auf
einen maschinellen Datenträger gebracht, der Namen und Anschrift
nicht enthäIt.

pür die Befragung und die Aufbereitung rhrer Angaben sind raufende
Nummern und Ordnungsnummern, die der Herstellung des Haushalts_,
ütohnungs- und Gebäudezusammenhangs dienen, erforderlich (2.8. lfd.
Nummer des Haushalts im Auswahlbezirk) und dürfen auf die für ma_
schinelle weiterverarbeitung bestimmten Datenträger übernommen wer-
den (§ 4 Mikrozensusgesetz). Diese Nummern entharten keine über die
Erhebungs- und Hirfsmerkmare hinausgehenden Angaben. sie $rerden mit
Ausnahme der Auswahlbezirksnummer auf den maschinerren Datenträgern
ge1öscht, sobald der Gebäude-, !{ohnungs- und Haushartszusammenhang
fehlerfrei von dem statistischen Landesamt hergesterlt ist. sie wer-
den durch andere, verfremdete Nummern ersetzt, die keinen Rückgriff
auf identifizierende Hirfsmerkmale und ordnungsnummern mehr ermög-
Iichen; nur dadurch können die gefundenen Zusammenhänge, die für
statistische Aus[vertungen insbesondere auf Famirien- und Haushalts-
ebene erforderlich sind, erhalten werden. Nach Abschluß der letzten
der vier Erhebungen, die in einem Auswahlbezirk durchgeführt werden,
wird auch die Auswahrbezirksnummer geröscht (s. s il Abs. 3 Mikro-
zensusgesetz ) .

Der computer hrertet die Befragungsdaten aus. Das Gesamtergebnis
und die Ergebnisse von Teilgruppen werden in Tabellenform ausge_
druckt bzw. als Schaubild dargestellt.

rn jedem Farl girt: sie können absolut sicher sein, daß ein Rück-
schluß auf rhre Person nicht mö9rich ist. rhre Angaben sind als
kreiner Mosaikstein in der Gesamtaussage nicht erkennbar. rdenti-
fikationsangaben oder personennummern, die eine zuordnung eines
Datensatzes zu rhrer person ermögrichen könnten, qibt es nicht.

-8-
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Wie wird dle Gehelmhaltung gewährlelstet?

Die bei Ihnen erhobenen Einzelangaben werden nach § l6 Bstatc grund-
sätzlich geheimgehalten. Sie dürfen nur für die gesetzlich bestimm-
ten Zwecke verh,endet werden. Damit ist jede Verwendung der aus Ihren
Einzelangaben gewonnenen Erkenntnisse zu Maßnahmen gegen Sie ausge-
schlossen.

Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten AusnahmefälLen dürfen
Einzelangaben übermittelt werden. Diese Ausnahmen sind in § 15

Abs.6 BStatG festgelegt. Danach ist es zulässig, den Hochschu-
Ien oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger
wissenschaftlicher Forschung für die Durchfiihrung wissenschaftli-
cher Vorhaben Einzelangaben dann zur VerfÜgung zu ste1len, wenn die-
se so anonymisiert sind, daß sie nur mit einem unverhältnismäßig
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder
Betroffenen wieder zugeordnet srerden können.

Auch für die Personen und Institutionen, die derart anonymisierte
Einzelangaben erhalten, besteht die Pflicht zur Geheimhaltung.

Die Ergebnisse der Erhebung zu den Merkmalen, deren Fragenummern
mit r gekennzeichnet sind, werden gemäß Artikel 5 der Verordnung
(EwG) für jede befragte Person ohne Angabe von Namen und Anschrift
dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften übermittelt,
wo sie nur für statistische zwecke verwendet werden dürfen. Ihre
Weitergabe an Dritte ist verboten. Alle Erhebungsvordrucke (einschl.
der Hilfsmerkmale) werden spätestenÄ vier Jahre nach Durchführung
der Erhebung vernichtet.

Übrig UteiUt ein aus Ziffern bestehender Datensatz auf einem maschi-
nellen Daqenträger, der weder Name noch Anschrift enthält. Eine Re-
identifizierung ist darüber hinaus nach § 15 Mikrozensusgesetz unter-
sagt.

Bereits bei der Vorbereitung des Mikrozensusgesetzes 1985, das
Rechtsgrundlage für diese Befragung ist, sind auch die Bundes-
Landesbeauftragten für Datenschutz eingeschaltet worden.

die
und
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Welchen Tvecken ctient der Mihrozensus 1990?

DerMikroze.nsus isteine Me hrzwe ck stichProbe, d.h. dieerhobenen

Daten beziehen sich auf viel,e Sachberej-che und dienen dilit zugleich vielen
zwecken. Wie uns tagtäglich viele Anforderungen von Parlanent, Regierung,

verwaltung, t,lissenschaft und öffentlichkeit zeigen, weralen die rriebnisse
des Mikrozensus als Grundlage vielfältiger Maßnahmen und Entscheidungen ver-
wendet.

Um nur einige Beispiele zu nennen: Ftir bestimte Gesetzesvorhaben muß man

einfach wissen, wie groß bestimte BevöIkerungsgruppen sind' Beispielsweise

alleinstehende Mütter oder väter mit Kindern; kinderreiche Fuilien, ältere

Menschen. alie in Einpersonen-Haushalten, in Mehrpersonen-Haushalten oder in

Heimen Ieben. Diese Infomationen bereitzustellen, ist Aufgabe des Miklozensus

wie viele Menschen in den verschiedenen Regionen der Budesrepublik erwerbs-

täEig sind, in welchen Berufen, welchen Branchen und in welcher Stellung sie
arbeiten - das wüßten wir nicht ohne den Mikrozensus. Auch clie aktuellen
Arbeitslosenquoten werden Init Hilfe des Mikrozensus berechnet-

Dj-e Ergebnisse werden vom Statistischen Landesamt md vom Statistischen
Bundesamt in Wiesbaden veröffentlicht. Sie stehen nicht nur für Regierung unil

Verwaltung. sondern auch der Wissenschaft, der Presse uncl allen interessierten
sürgärn iur verfügung.

Auf einige Zwecke der 1990 einJcezogenen Erhebungsteile wollen wir Sie im

folgenden aufmerksam machen.

Bevölkerung, Haushalte, Familien
z.B.: Ilaushaltsgröße 1988 von je her werden in Mikrozensus Merk-

male wie Alter, G€schlecht und Fami-
Iienstand, Angaben zum H a u s -
halt undzur Farnilie,
aber auch Angäben zum Wohnsitz (Haupt-
oder Neben$rohnung) untersucht- Diese

Angaben bilden den Grundstock von Da-
ten überdie Bevö I ke r u n g.
Sie sind notwendig, un die gegenwär-

Haushalte mit 3 oder mehr personen tige struktur und räumliche Verteilung
. der Bevölkerung feststellen und die

zukünftige Entwicklung in Bund und Ländern abschätzen zu können, die für viele po-
liEische Bereiche (2.8. die Bildungs-, Beschäftigungs- und Rentenpolitik) von Be-
deutung ist. Die BevöIkerungsdaten können mit den weiteren im Mikrozensus erhobe-

3re, f;r üt,o,o,
Einpersonen- Zveipersonen-
haushalte haushalte

ffi
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nen Angaben auf vielfältige weise verknÜpft vrerden, so daß Zusmmenhänge zwischen
bevöIkerungs- und sonstigen, z.B. erHerbsstatistischen, Merkmalen untersucht wer-
den können. Der Mikrozensus ist dmit die einzige QueLle, die für Maßnahmen im Be-

reich der Familienpolitik (2.8. HiIfen für Jugendliche in Ausbildung, fÜr äItere
Mitbürger, für ausländische Bürger, für junge Familien) für aIle Haushalte in der
Bundesrepublik statistisch vielfälti9e Ergebnisse zur verfügun9 steIlt.

Beteiligung am Erwerbsleben

z.B. ErwerbsEätigkelt der Frauen 1988
(15 bls untcr 65 Jahre)

Einen zweiten Schwerpunkt der laufen-
den Mikrozensuserhebungen bildet die
Untersuchungder E r we r b s t ä -
t i 9 k e i t. Angesichts der der-
zeit igen Arbeitsnarktsituat ion sind
zuverlässige Daten über Strukturen
und Entwicklung irn Bereich der Be-

schäftigung und E r w e r b s 1 o -
s i 9 k e i t als Ausgangsmaterial

'f;
1 \- Lai \o! E z 1

ßh Froilirdlrii oct All.r

für arbeitsmarkt- und beschäft igungspolit ische Maßnahmen von zentraler Bedeutung.

Als Datenbasis kommt in diesem Zusammenhang dem Mikrozensus eine ganz besondere

Bedeutung zu, die insbesondere aus der Kontinuität der Ergebnisse, der Flexibili-

tät 6es Erhebungsprogramms und der Aktualität seiner Ergebnisse resultiert- Er ist

in clen Jahren zwischen alen volks- und Berufszählungen die einzige Quelle für die

umfassende Darstellung der Erwerbssituation der Bevölkerung, da u.a. Angaben über

Art und Umfang der Erwerbsbeteiligung, der Arbeitslosigkeit und der Arbeitsuche

der einbezogenen personen gleichzeitig ermittelt werden. Neben der sozio-ökonomi-

schen struktur der BevöIkerung werden auch Daten zur Höchentlichen Arbeitszeit und

zur wirtschaftsfachlichen Glietlerung der Erwerbstätigen erhoben. Durch die verbin-

dung erwerbs- und bevölkerungsstatistischer Daten kann der Mikrozensus auch die

Basis für die Vorausschätzung der zukünftigen Beschäftigtenzahl bilden. Arbeitsbe-

schaffungsprogra,nme und andere arbeitsmarkt- und soziatPolitische Maßnahmen ba-

sieren auf diesen Ergebnissen.

Ouellen des Lebensunterhalts

z.B.: Quellen tles überwiegenden Lebens- Die Quellen des überwiegenden L e -
unterhaltslgSS bensunterhalts unddas

241 Einkomnen sind weitere Merknale, die
laufend irn Mikrozensus ermittelt wer-
den. Angaben dieser Art sind noteen-
dig, urn eine clifferenzlerte Analyse

der wirtschaftlichen verhäItnisse,
nicht nur der Erwerbstätigen, sondern

auch der Rentner und anderer Bevölke-

rungsgrupPen, vornehmen zu können, uo-

ril4!{[ä

al
duclt [,würl l'tt.il

{uiu{UdtJä
tt-\e\-irat)-i2e6646

du,ah
34,

du<h Rant! u dll.
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bei auch der Haushalts- und Familienzusammenhang von Bedeutung ist. Für einkom-
mens- und versorgungspolitische Maßnahmen werden diese Daten ebenso benötigt wie
z.B, auch für die Kindergeldgesetzgebung und überlegungen zur steuerlichen EntIa-
stung der Bevölkerung.

Soziale Sicherung

2.8-: Xrankeruerslcherte 1988

Fragen der sozialen Sicherung

-Kranken- und Ren-
tenversicherung-
sind nicht nur für die Errirerbstätigen
in der Bevölkerung, sondern auch für
Nichterwerbstät ige, die Ansprüche an

das system der sozialen sicherung er-
worben haben, bedeutsam. Der Mikro-
zensus ermöglicht deshalb Aussagen

über die bestehenden Versicherungsfor-
men für alle BevöIkerungsgruppen. Die Fraqen zur vorsorge in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung und zur Krankenversicherung werden seit 1957 ständig gesteIIt. Sie
haben vj.elfach bereits zur vorbereitung gesetzgeberischer Maßnahmen auf diesen Ge-

biet (2.8. vorruhestandsregelung, Einführung der flexiblen Altersgrenze, jährliche
Rentenanpassung) beigetragen, Die vom Mikrozensus a1s einziger QueIIe gelieferten
familienbezogenen Daten zur Erwerbstätigkeit und zur Rentenversicherung sind im

Rahmen der Finanzierung der sozialen Sicherheit von besonderer Bedeutung. Die ent-
sprechenden Mikrozensus-Angaben werden u.a. für den jährlichen RentenanPassungsbe-

richt herangezogen. Im Hinblick auf die Krankenversicherung liefert der Mikrozensus

auch Angaben über die privat und die nicht versicherten Personen und ermöglicht
sonit in diesen Bereich eine Gesamtübersicht über den versicherungsschutz.
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Reiseverkehr

2.8.; Benutztes verkehrsnittel für die Fahrt an

den Urlaubsort 1986/87

5r,{ iai[.

&

Der Reiseverkehr stellt
einen gesamtwirtschaftlichen und ge-

sellschaf tspoli tisch außerordentl ich
wj.chtigen Tatbestand mit steigender
Bedeutung dar. Rd. 1,5 MilI. Arbeits-
plätze hängen bei uns direkt oder in-
direkt vom Tourismus ab, aIIein für
1ängeri Urlaubsreisen geben die Bun-

desbürger jährlich weit mehr als
30 Mrd. DM aus. Eine laufende Beobach-

tung von Umfang und Struktur des Reise-

ffi /-Tn!:r:!r {.

10.6 r 8.5 r 14,5 r 65.3 i
verkehrs ist deshalb für Regierung und

parlment unerläß1ich. Entsprechendes Zahlenmaterial dient dazu, die Notwendigkeit

politischer Maßnahmen erkennen und ihren Erfolg beurteilen zu können. Hierzu zählen

beispielsweise der Ausbau der Tourismus-Infrastruktur, der von Bund und Ländern

jährtich mit Beträgen in Millionen-Höhe gefördert wird, die staffelung der Ferien-

termine und die Lenkung der verkehrsströme.
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Gesetz
zur Durchführung einer Repräsentativstatistik
über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt\ (Mikrozensusgesetz)

Vom 10. Juni 1985
(BGBr. r s.95rr)

Oer Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates
das lolgende Gesetz beschlossen:

§1
Arl und Zweck der Erhebung

(1 ) Über die Bevölkerung und Cen Arbeitsmarkt wird
in den Jahren f985 bis f99O eine Bundesstatislik aul
repräsenlativer Grundlage (Llikrozensus) durchselührt.

(2) Zweck des Mikrozensus ist es. statistische Ansa-
ben in tieler fachlicher Gliederung über dre Bevölke-
rungsstruklur, die wirlschaftliche und soziale Lage der
Bevölkerung und der Familien, den Arbeilsmarkl, die
b€ruliiche Gliederung und Ausbildung der Eßeösbe-
völkerung sowie die Wohnverhältnisse bereitzuslellen.
Die E gebnissC sind Grundlage für politrsche Entschei-
dungen in Eund und Ländern.

§2
Erhebungseinheilen

(t) Erhebungseinheilen sind Pgrsonen. Haushalt8
und Wohnungen. Sie werden durch malhemalische
Zulallsverlahren au, der Grundlase von Flächen oder
vergleichbarer EezugsErößen (Auswahlbezirk) ausge-
wählt.

(2) ln den Auswahlbezirken werden die Erhebungen in
bis zu vier auteinandedolgenden Jahren durchgelührl.
Jähdich wird mindeslens ain Vierlel dar Auswahlbezirke
durch neu in dia Auswahl einzubeziehende Auswahl'
berirke etsetzl.

(3) Enen Haushall bilden alla Personen, die gemein-
sam wohnen und wirtschaften. Wer allein wirlschanot,
bildet einen eigenen Haushalt. Personen mit mehreren
wohnungan sind in ieder ausgewählten Wohnung einem
Haushalt zuzuordnen.

§3
' M.?kmalo

(1 ) Oer Mikrozensus erhebt Merkmale üb€t persönll-
che und sachliche Verhältnisse, die zur slalistischan
Verwondung bestimmt slnd (Erhebungsmerkmale, oder
die. yorb€haltlich der Fegelung in § tl Abs. 4, der
ourchlührung def Stichprobe dienen (Hillsmerkmale).

(2) Die Erhebungsmerkmale dürlen aul die lür die
maschinelle bestimmten Oatenträ-

dürlen nur
getrennt von den Erhebungsmerkmalen auf gesonderle
lür die maschinelle Weiterverarbeitung beslimmte
Oatenträger übernommen werden, soweil sie nach § t I
Abs.4 oder § 13 Abs.5 veflendet werden dütlen.

§4
OrdnunEsnummem

Oie im Erhebungsverrahren zur Kennzeichnung stati-
slischer ZusämmenhSnge vetrendelen Nummern
(Ordnungsnummern) düden aul die lür dle maschinelle
Weileryerarbeitung bestimmtBn Dat6nträger übernom.
men werden.0iese Nummern dürfen nur Angaben nach
den §§ 5 und 6 über Gebäude-, Wohnungs- und Haus.
haltszugehörigkeit enthalten.

§5
Erhcbungsmsrkmal.

(1) Folgende Erhebungsmerkmals werden iährtich
ertragt:

1. Gemeinde; Nutzung der Wohnung als alleinige Woh-
nung, Haupt- oder Nabenwohoung (§ 12 Melde-
rechtsrahmensesetz): Zahl der Haushalte ln der
Wohnung und der Personen im Haushalt: Wohnungs-
und Haushalts2ugehörigkeit sowie Familienzusam-
menhang (Zugehörigkeit der Pergon zu einer
bestimmlen Wohnung und einem bestimmten Haus-
halt Zugehöriskeit zu einer bestimmteß Familie: Art
der Veruandtschafl: Schwägerschatl der Familien-
mitglleder eines Haushalts); Ve.änderung der Haus-
haltsgröße und -zusammensetzung seit der letzten
Eetragung durch Geburl, Tododer Umzug; Bauallers-
gruppe der er3lmals in die Erhebung einbezogenen
Wohnungen; Geschlecht: Geburtsjahr und -monat;
Familienstand: Eheschließungsiahr; Staalsangehö-
dgkeit

2.Eilerüstätigkeit, Aöeitssuche; Aöeitslosigkeit:
Nichterwerbstätigkei[ Kind im Vorschulaltei Schü-
ler, Studenti
a) lür Eruerbstätige:

Begelmäßiss oder gelegenlliche Tätigkeit: Voll-
zeil- oder Teilzeittätigkeit; Ursaclien einschlierl-
lich der aöeilsmarktbezogenen Gründe ,ür Teil-
zeittätigkeit belristeler oder unbelristeter
Atbeitsverlrag; nomalerueise geleistete

. wöchentliche Arbeitszeil (nach Stunden und
Tagen) und latsächlich ln der Be.ichtswoche
geleistete Aöeitszeit (nach Slunden und Tagen)
sowie aöeitsmadlSelogene Gründe und andere
Ursachen l0r den Unterschied: Stellung im Berut
Wirtschallszweig des Belriebes: lür Personen mit
einer afleiten Eruerbstäligkeit zusätzlich: Stel-
lung im Eerut Wirlschallszweig des Eekiebes:
nomalemeise geleislele wöchentliche Arbeits-
reit (nach Stunden und Tagen) und tatsächlich in
der Berichtswoche geleistele Aöeitszeil (nach
Slunden und Tagen);
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b) lür Atbeitslose und Arbeitsuchende:
Bezug von Aöeitslosengeld, 'hhfe; Art, Anlag und
Dauer der Arbeitssuche: Art und Umlang der
gesuchten Täligkeit; Verrügbarteit lür eine neuo
ÄIb€ilsstelle: Gründs lür die Nichtver{ügbarkeil
(Krankheit, Ausbildung, beslehende Tätigkeit und
andere Umständeli

c) tür Nichtemerbstätigea
lrühere Effi erbsläligkeil zeitpunkt sowie arbeils'
marklbezogene und andero Beendigungsgründe
lür diB letzte TätigkEit Wirtschattszweig und Stel-
lung im Berul der letzlen Tätigkeit:

d) lü. Kinder im Vorschulalten
Besuch von Kindergärteni

e) lür Schüler und Studenten:
Ad def besuchten Schule oder Hochschule:

3. Art des üb€ruiegenden Lebensunterhalts (Eilerbs-
tätigkeit: Aösitslosongeld' -hills; Rente, Pension:
UnGrhalt durch Eltern, Eheganen oCer andere; eige-
nes Vemö9en, Vetmielung, Znsen, Altenleil; Sozial'
hilre: sonstige Unterstützungen): Arl det ötlentlichen
Renten, Pensionen untergliedert nach eigener oder
Witwen-, Waisenrente,'pension (Arbeiterentenver-
sicherung: Knappschaltliche Fentenversicherung:
Anoestelitenrentenversicherung: Pcnsion; Kriegs'
oplinentei Untallvsrsicherung; Renle aus dem Aus'
land; übrigs öllentliche Bente): Arl der sonstigen
öltentlichen und privaten Enkommen (wohngeld:
Sozialhille: BA'ÖG; sonstige öflentlicha Untcrstüt'
zung; Eetriebsrente: Altenteil; eigsnes Vermögen,
Znsen: Leistungen aus dar Lsbensvsrsichorung:
Vermi€tung, Verpachtun$ privals Unterslützungen):
Höhs des monatlichen Netto€inkommens nach En-
kommensklass€n in einer Slaftelung von mind€stens
t 50 Ooutscho Mart:

rl. Zugehörigksit zur geselzlichen Krankenversiche-
rung nach Kassenarlsn, Zugehörigkeit zut privaten
Krankenvergicherung sovrie sonstlgor Anspruch eul
Krankenversorgung; Art deg Vers'rcherungsvethält-
nisses: zusälzlicher privalgt Krankenvetsicherungs-
schul4 Art des Versicherungsverhällni39es (pllicht-,
lr€iwillig versicherl) und Zwoig derg€setdichen Ben'
lenversicherung zur Zeit der Eöebung und in den
16lzten ilöll Monaten davoc Zahlung von Beiträgon
ln der OeselzlichEn Renlonversicherung seit dem
l. Januar 1 924

mit einem Auswahlsatz von I vom Hundert der Bevölke-
run9:

5. Anzahl dat Urlaubs- und E holungsreisen von lünl
und m6hr Tagen; Zahl der beteiliglen Haushallsmit-
gliedei Bcginn und benutztes Verkehßmittal: bei
Auslandsr€isen auoerdem: Zelland: bei lnlandsrei-
sen auBerdem: Art Ael: Oauet und Unlerkunllsan

mil einem Auswahlsatz yon O,l 6m Hunderl d€r BeYöl'
karung.

(2) Folgende Ehebungsmerkmalewerden ab 1905 im
Abstend Ym rwei Jahreo ertragl:

t. ausgeübter 8erul ln der etslen und ilsilen odor in
de, Gtzten Erueöstätigkeit Merkmale de3 ausgsüF
tan Beruts und dos Aöeltsplatzes unte. besondetsr

8erücksichtigung der Anlorderungen des Arbeils-
markles: Stellung im Betrieb; Beruls- und Betriebs-
wechsel;

2.hatchsler SchulabschluA an allgemeinbildenden
Schuleni Art. Oauer und Abschlu0 der schulischen
und praklischen Berulsausbildung sowie der berulli-
chen Forlbildung und Umschulung; Hochschulab-
schluB nach Arl und Haupllachrichtung:

3. bei Ausländern: Aulenthaltsdauer. Zahl und Alte, der
im Austand lebenden Kinder, im Ausland lebender
Ehegätte oder Eltern:

4. Art und Grdße des Gebäudes mit wohnraum, Nut-
zung der Wohnung als Elgentüme( Hauptmieler oder
UnlemieleI Eigenlumswohnung, Freizeilwohnung:
Einzugsjahr des Haushalts: Ausslaltung der Woh-
nung mit Küche. Kochnische, Bad odet Dusche und
wC; Ari der Beheizung und der Heizenetgie; Fläche
der gesamten Wohnung; Zahl der Räume mit sechs
und mehr qm und der davon unteryermieteten oder
gewerblich genutzlen Räume; Baualtersgruppe;
Leerslehen der Wohnung;
bei vermietelen Wohnungen außerdem:
Höhe Oer monatlichen Miete und der Nebenkosten;
Ermäoigung od6r Weglall dor Miete; Nutzung al3
Oiensl-, Werks-, Beruts- oder Geschäftsmietwoh-
nung:
bei Nutzung det wohnung durch den Eigentümer
au0etdem:
Arl und Jahr des Erwerbs

mit einsm Auswahlsatz von 1 Yom Hundert der Bovölke-
rung.

(3) Folgends Erhebungsmorkmals werden im AF
stsnd von drei Jahren errragl:

1. b€i Eflerbstätigen sowis Schülem und Studenten:
Gemeinds der Aöeits- odar Ausbildungsstätle;
haugtsächlich b€nulztes Verkehrsmiltel; Entletnung
und Zeitautwand l0r den Weg zur Aröeits- oder Aus'
bildudgsstätle

ab 1985 mit sin€m Auswahl3alz von I vom Hundert der
Bevökerung;
2. Dauer sin€r Ktankh3it oder Unlallvedetzuög A'l des

Unlalls: Arl und Dauer d3r pÖhandlung: oauer einer
Arbeitsunlähigkeit: Vorsorge gegen Krankheiten:
Ktankheilsri3iken;

3. amtlich enerkannte Behindorteneigenschaft und
Grad d8r Behinderung

ab 1986 mit einem Auswahlsatz von O.5 vom Hunderl
der Eev6lkerunC;

4. Arl der privaten und belrieblichen Allersvorsorge.
Höhe der Lebensversicherung mch Versicherungs-
summenklassen

ab I 986 mit einem Auswahlsalz von 0,25 vom Hundert
der Bevirkerung.

§6
llillsmütm.l.

(l) Hilrsmerkmelo sind:

l. Vd- und Familiennamen d€r Hausheltsmitgliedec

2. Telelonnummeq
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3. St6ße, Hausnummer. Lage d6r Wohnung im
Gebäude;

4. Vor- und Familienname des Wohnungsinhabers:
5. Name der Arbeitsstätte.

(2) Oas Hitlsmerkmal Name der Arbeitsstä[e nach
Absatz I Nr. 5 darl nur zur üUerprütung Aer ZuorOnung
der EMerbstätigen zum Wirtschaftszweig vemendei
werden.

§7
Erhebungsslellen

Erhebungsstell6n lür den Mikroszensus sind die sta-
tistischen Amter der Länder.

§8 '
lnlsryiewer

(l) Für die Erhebung sofien lnleruiewer eingesetzt
werden. Sie sind vbn den Erhebungsstellen aus;uwäh-
len und zu bestellen.

_ (2) 0i€ lnteßiewer dürlen die aus der lnterviewertätig-
keit gewonnenen Erkonntnisse über Auskunftspflici-
ti96 nicht in anderen Verfahren oder lür andere Zwecke
veMenden. Sie sind auf die Wahrung des Statistikge-
heimnisses und zur Geheimhaltung auch solcier
E_ kenntnisse über Auskunttspflichtige schriftlich zu ver-pllichten, die getegentich der lnterviewertätigkeit
gewonnen werden. DiB Verpllichtung gilt auch nach
Beendigung der lnteruiewerläli9keit.

(3) Die lnteruiewer müssen die Gewähr für Zuvertäs-
sigkeit und Verschwieg€nheit bieten. Sie dürlen nicht
eingesetrt werden
'1. in der unmiltelbarBn Näha ihrer Wohnung (Nachbar-

schatt),
2. wenn aulgrund ihrer beruilichen Tätigkeit oder aus

anderen Gründen zu besorgen ist, daß Erkennlnissa
aus der lnleruiewertätigkeit zu l_esten de, Auskuntts-
ptlichligen genutzt werden.

. (4) Oie lnteßiewer sind verpflichtet, die Anweisungen
der EAebungsst€flen zu betolqen. Bei dei AusübJng
ihrer lnteßiewertätigkeit haben sich di€ lnleruiewer ausl
zuweisen; Wohnungen dürfen sie nur mit Zustimmung
eines Vedügungsberschtigten betreten.

(5) Die lnteßiewer sind berechtigt, in die Erhebungs-
vordrucke, soweit sis Voraussetzung lür die ordnun!s_
gemäße Durchlührung der tnteryiewertätigkeit sind, ;ie
Angaben über die Zahl der Haushatte tn aer Wotrnun!
und der Personen im Haushalt, das Leerslehen de7
Wohnung, den Vor- und Familiennanen des angetrofle-
nen Auskunftspflichtigen (s 6 Abs. t Nr. 1) s;wie di6
Hilfsmerkmale nach § 6 Abs. t Nr.3 selbst einzukagen.
Dies gilt auch tür weitere Eintragungen in die EÄe-
Dungsvordrucke, wenn und soweil die Auskunttspllich-
tigen einverstanden sind.

(8) 0ie lnteiliewer sind über ihre Rechte und michten
zu b€lehren.

§s
Auskunllspflichl

(1 ) Auskunftspltichtig sind
1. zu den Merkmalen nach s 5 Abs. .t Nr. 1 bis 4. Abs. 2

Nr. 1 bis 3 und Abs.3 Nr. f.3 und 4 sowie nach § 6Abs. 1 Nr. 1 ,3 und 5 aile Volljährigen oder einen eige-
nen Haushalt ,ührenden Minderjährigen. auch iür
minderiährige Haushaltsmitglieder. Für vollJährige
Haushaltsmitglieder, die wegen einer Behinderung
selbst nicht Auskuntt geben können. ist jedes anCerÄ
auskunltspflichtige Haushallsmitglied auskunfts-
pllichtig. ln Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünf_
ten ist für Personen. die wegen einer Behinderung
oder wegen Minderiährigkeil selbst nicht Auskunft
geben können, der Leiter der Einrichtung auskunfts-
pflichtig. Di6 AuskunttsDfticht lür Orjtte erstreckt sich
aul die Sachverhatte. die dem Auskunttspllichtigen
bekannt sind. Sie enttällt, wenn die Auskünfte durch
eine Verlrauensperson erteilt werden;

2. zu den Merkmaten nach s S Abs. Z Nr. 4 und § 6
Abs. 1 Nr.4 die Wohnungsinhaber, ersatzweise die
nach Nr. 1 Auskunttspflichtigen.

(2) Personen mit mehreren Wohnungen sind lüi jeCe
ausgewählte Wohnung auskunftspllichtig nach Ab-
saiz l Nr. 1 und 2.

- (3) Widerspruch und Anlechtungsklage gegen dieAutlorderung zur Auskunttserteilung nach Absätzen .l

und 2 haben keine autschiebende Wirkung.

- .(4) OieAuskünfte überdas Merkmal Eheschtießungs_
iahr in § 5 Abs, 1 Nr. .l sowie die Lterkmate nactr § sAbs. 1 Nr 5, Abs. 3 Nr. 2 und s 6 Abs. 1 Nr. 2 sind fr-ei-
williO.

§ 1C

Erhebungsvordrucke

. (l) Oie Erhebungsvordrucke könnan maschin€nles_
bar geslallet werden. Sie dürten keine Fragen über p;r-
sönliche oder sachtiche Verhältnisse enthatten, die iber
die Merkmle nach den ss 5 und 6 hinausgehen. Den
lnhalt der Fragen zu den Erhebungsmerkmaten nach s sIegt die Bundesregierung durch Bechtsverordnung irit
Zustimmung des Eundesrales lest.

(2) Oie in den Erhebungsvordrucken enthattenen Fra_
Se.n 5ö_nr]en mündlich gegenüber dem lnteruiewer oderschrittlich beäntwortet werden.

(31 oer Auskunttspttichtige kann die in den Erhe-
.bungsvordrucken enthaltenen Fragen gemeinsam mit
anderen Haushaltsmitgliedem oder für sich.allein aul
einem eigenen Bogen beantworten.

(4) Bei schrittlicher Auskunflserleilung sind die aus-
gef üllten Erhebungs!ordrucko
a) unvezüglich dem lnteryiewer auszuhändigen oder in

verschlossenem Umschlag zu übergeben oder
b) innarhalb einerWoche bei der Erhebunqssteile abzu-

geben oder dorthin aut Kosten des Auskunttspllich-
tigen zu übersenden.

Bei Abgabe in verschlossenem Umschlag sind Vor- und
Familienname. Gemeinde, Straße und Hausnummer auf
Cem Umschlag anzugeb€n. Bei Abgabe von Erhebungs-
vordrucken lür mehrere Personen eines Haushalt; in



vergchlossenem Umschlag genügen aut dem Umschlag
die Angäben eines auskunftspflichligen Haushaltsmit-
gli€des.

(5) Zur ordnungsgemäßen Ourchlührung der lnter'
viewerlätigkeit sind die Angaben nach § I Abs' 5 Satz 1

auf Verlangen des lnteruiewers mündllch, die Votr und
Familiennamen der übrigen Haushaltsmitgliedet (§ 0
Abs. 1 Nr. 1) sowie der Vor' und Familienname des
Wohnungsinhabers (§ 6 Abs. 1 Nr.4) mündlich oderent'
sprechend Absatz 4 schrittlich,mitzuleilen.

§ 11

Trennung und Löschußg

(1) Die Hillsmerkmale nach § 6 sind vot der Über-
nahme der E hebungsmerkmalg aul die lür die maschi'
n€lle Weileileraöeitung b€stimmten Datenltäger Yon
diesen zu trennon und gesondert aukubewahren.

(2) Oia
merkmal6 Jahre nach Durchlüh-
rung des iährlich€n Mikrozensus zu vemichten.

(3) Oie Ordnungsnummern sind ßit Ausnahma Cer
Nummer deg Auswahlbezirkes zu löschen, sobald dis
Zusammenhänga zwischen Personen und Haushalt
sowio Haushalt und Wohnung durch Nummem, die
einen Rückgrilt aul di6 Hiltsßerkmale und Ordnungs-
nummem ausschließen, lestgehalten worden sind. 0i€
Nummerdes Auswahlbezirks ist nach AbschluB der Aul-
bereitung der letrten Erhebung nach § 2 Abs. 2 zu
löschen.

(4) Votr und Familienname sowie Gemeinde' Straße,
Hausnummer der beftagten Personen dürlen lüt die
Ourchlührung von Folgebelragungen nach § 2 Abs. 2
veilendet werden. Sie dürren auch als Grundlage tür
die Gewinnung geeigneter Haushalte zur Ourchlührung
der Stalistik der Wirischatlsrechnungen privater Haus-
halte herangezogen werden.

§12
UntrJtichlung

Die AuskunltspflichtigBn sind schritllich zu unterrich'
ten über

1. Zweck, Art und Umlang der Ehebung (§ 1 ).

2. Ehebungs- und Hillsmerkmalo (§ 3 Abs. f).
3. die statistische Geheimhaltung
.1. die Auskunltspflichl und Ci€ ve6chioden€n Möglich'

keiten, lhr zu enls?techen (g I Abs' t und 2' § l0)
und dis Freiwilligkeit der Auskunfrsedeiluno (§ I
Abr.,l),

5. dsn AusschluB der aulschieb€nds Wrtune m
widersptuch und Antechtungsklage gsgen die Aur'
torderung zur Auskunftsorleilung (§ 9 Abs.3)'

6. Trennung und Löschung (§ t t) und

7. Fechts und Ptlichten der lnleruiewar (§§ 8. tO
Abs. s).

§13
T6lrrhcbungen mit lrliwilliEcr Au3kunfttcdtilu.tg

(1 ) Zur Prütung, ob in künttigen Mikrouensuserhebun'
gen ganz oder leilweise aul die Auskunllspllichl ver-
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zichtel werden kann, werden zusätzlich in den Jahren
1985 bis t987 Testerhebungen mit t.eiwilliger Aus-
kunttserteilung im Rahmen der E hebungsmerkmale
des § 5 mit einem Auswahlsalz bis zu o.25 vom Hunderl
der Bevolkerung durchgelührt.

(2) Den Testerhebungen sind altemativB verlah,en
zugrunde zu legen. Hierbei düt{en übsr die Hilfsmerk-
male nach § 6 hinaus weitere nichl personenbezogene
Markmale edaßt wetden. dis der ourchftihrung der
Testerhebungen einschließlich ihrer methodischen
Auswsrlung dienen,

(3) Bei der Festlegung der allernaliven verlahren
nach Absatz 2 und der melhodischen Auswerlung der
Testerhebungen wirkl ein wissenschatllicher Beirat mit'
Oer Beirat setzl sich zusammen aus zwei Hahschul-
lehrem aut dem Gebigl der Statistik und zwei Verlrelern
dar Soziallorschung. Oer Bsitat wird voa Bundesmini-
ster des lnnern aul üo.schlag des vorstmdes Aer Deut'
schen Statislischen Gesellschaft berulen. Oie TätiEkeit
im Eeirat ist eh(enamtlich.

(4) Für dis Ourchlührung der Testerhebuneen ein'
schließlich ihrer methodischen Auswertungen übemil-
teln die Meldebehöden den EöEbungsslellen aul vsr-
langen die Oalen der Enwohner, die in den auf der
Grundlage der Zulallsverrahrqn nach § 2 Abs. t Satz 2
ausgewähllen Gebäuden wohnen:

t. Vor- und Familienname,

2. Tag der Geburt
3. Gaschlechl,
/t. Staatsangehörigksit,
5. Familienstand

(5) Oie Mstkmale nach den Absätzen t, 2 und 4 sowie
die b€i den Testerhebungen zur Kennzoichnung statisti-
§che; Zusammenhänge Yeflondelen Nummern (Ord-
nungsnummem) dürlan mil Ausnahme der Dalen nach
Absatz 4 Nr. I und Hillsmetkmale nach § 6 auf die lür dis
maschinelle Weiterueratösilung bestlmmlen Oal€nträ-
ger übrrcmmen werd€n. Olo Ordnungsnummern ein-
3chlieBlich der Nummer d8s Auswahlbezirts und die
Merkmale nech Absatz 2 Satz 2 sind. soweil sie einen
Bockgrit sul die Hillsmerkmlo etmöglichen. späte'
slens am 31. Dezember 1990 zu löschen.

(Ol Oo Oalen nach Ab3atr 4 Nr. 1 und Hiltsn€rtmalo
rBch § O 3ind gasonderl aufrub€wahten. Oio Dalen und
Hillsmertmala sowis die EöebuoCsvordrucke sind spä'
lestens zwel Jahre nach Autbe(eitung der letzten Ehe-
bung mch Absatz t zu vemichtm.

(7) Zu unt€richten lsl üb€r Zwsck' AIl un<l Umlang
d€r T$terhebung, die statislischr Geheißhaltung
sorie übot dig !öschung und Vlmichlung nach den
Absäizof, 5 und 6.

(8) ErgabnissE der Teststhebungen. nach dsn6n ganr
od€r leilwoiso aul die Auskunnspiichl Yorrichtet wer'
den kann, slnd unvezüglich zu barück3i:hltgen. Oie
Eunde$agierung wird emächligl, durch Rechlsverüd-
nung mit Zuslimmung des Burdasalet, unb€schadet
dcr Geltung dieses Gesolzes. dic Merkmal€ nach § I
Abs. a zu eiloilem,lür dio dia Auskün[o lreiwillig sind.



§14
- SlichprobenerhebungenüberArbeils&räfie

in den Europäischen Gameinschaflen
(1) Ois §§ 2 bis 12 und t5 finden entsprechende

Anwendung aut die durch unmiltelbar geltbnde Rechts-
akle der Europäischen Gemeinschatten angeordneten
Stichprobenerhebungen über Arbeitskräfte, soweit die
Merkmal€ dieses Gesetzes mit den Merkmalen der
Stichprobenerhebungen übereinstimmen und sich aus
den Bechtsakten d€r Europäischen Gemeinschallen
nichts anderes ergibl. Oie Merkmale in der Fassung des
Arlikels 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3530/84 des
Rates vom 13- oezember 1 984 zur Ourchlührung einer
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfta im Frühjahr
'I 985 (Amlsbl. der EG Nr. L 330/t ) sind auch insoweit,
als sie über die Markmale dieses Gesetzes hinausge-
hen, den Merkmalen nach § 5 Abs. I gleichgestollt.

(2) Soweit Me.kmale der Stichprodenerhebungen
über Arbeilskrähe die Merkmale nach Absatz I über-
schreiten, sind die Ausküntte lreiwiilig. Di€ ss Z bis I 2
und 1 5 linden n'iit Ausnahme der Vorschritten über die
Auskuntlserterlung enlsprechende Anwendung.

(3) Die &hebungen nach diesem Gesetz und die
Stichprobenerhebungen nach den Absätzen 1 und 2
können bei dan ausgewählten Haushalten uod p€rso-
nen zur gleichen Zeit mit gemeinsamen, sich ergänzen-
den Erhebungsunterlagen durchgelührt und gemeinsam
ausgewerlet werden.

§ ls
Vcrbot der Reidenlirizlerung

(1 ) Oie au, Grund di6ses GesetzBs ertlobenen Merk-
male dien€n ausschließlich statistischen Zwecken.

§ t6
Stralvorschrift

- W€r€nlgegen § t5 Abs- 2. auch in Verbiodung mit
§ 14 Abs, I Satz ! oder Abs. 2 Satz 2, Merkmate oder
Oaten zusammenführt. sobald die Merkmale nach s i sAbs. 1 aut lür maschineile Weiterveraöeitung be-
stimmte Oatenlräqer übernommen worden sind. wird mit
Freiheilsstrale bis zu einem Jahr oder mil Geldstrafe
bestrafl.
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(2) Ene Zusammen,ührung von Merkmalen nach
Absatz 1 oder vo solchen Merkmalen mit Oaten aus
anderen slatislischen Erhebungen zum Zweck der Her-
stellung eines Personenbezugs außerhalb der statisti-
schen Autgabenstellung dieses Geset2es ist untersagt_

§ 17

Eerlin-Kleusel

0reses-Gesetz gilt nach Maßgabe des s I 3 Abs. I des
Oritten Uberleitungggesetzes auch im Land Bertin.
Rechtsveroidnungen, dia aut Grund dieses Gesätzes
erlassen werden, gelten im Land Eerlin nach s I 4 des
Orittef, Überleitungsgeselzes.

§18
lnkrafüretsn

Oieses Gesetz trilt am Tage nach der Verkündung in
Krafl. Gleichzeitig lritt das Gesetz über die Ourchaüh-
run9 einer Bepräsentativstatistik der 8evölkerung und
des Eileöslebens vom 2t. Februar t9O3 (BGB|. I
S, 2O1 ) außer Kralt.

Oas vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefedigt und
wird im Bundesgesetzblatt verkündet.

Bonn. den 1O. Juni t985

Oer Eundespräsident
Weizsäcker

Oer Bundeskanzler
Or. Helmut Koht

Der Bundesminister des lnne.n
Dr. Zimmermann
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Verordnung
zur Durchlührung eine? Repräsentatlvstatistlk über dlc Bevölkerung und den Arbeitsmarkt

(}l ikrozensu3Y€rordnung)

Vom 14. Junl 1985

Aur crund des s ro Abs. r sarz 3 d€s ,{*'r3rt"l;rJ 
t' 9570[rl, 

Marokko: Niedertände: Noilesen; ösrer-
gesetzss yom l0. Juni l9E5 (BGBI. l S.955) verordnet reich: Polen: Po.tugal: Schweden; Schweiz;
die Buidesregierung mit Zustimmung des Bundesrates: Spanien: Tschechoslowakei; Türksi; Tunesien;

Ungarn: Vereinigta Staaten von Amerika (USA);

s 1 übtiges Ausland (einschließlich sonstiga b.ili-
sche Slaatsangehörigkeit); staetenlos.

Zu den Erhebungsmerkmalen nach § 5 Abs. 1, 2 und
3 des Mikrozensusgesetzes wird der lnhalt der Fragen 2 Zu § 5 Abs. I Nr. 2
wie lolgl festgelegl' ,.r E*erbs- oder Berursrätigkeit in dä Berichts-

r zu§sAbr. lN.. I wche:
regelmäßig; Oelegentlich: nicht emerbs- oder1.1 G€m€indoname; berutstätig;

1.2 Hauptwohnüng; Vorbandensein einsr weiteron Z.l.t FürEmsrbstätige:
Wohnung in der Bund€srepublik D€utschtand a) Tätigkeit: Voilzeit: Teitzeit;einschlie8lich Berlin (West);

r.3 zahr d€, Hausharre in der wohnuns: ' ::'i:t#;:'l'r"I:ll['|ig" ru"- ,no rod.
1-4 Zahl der personon im Haushat[ bil(tung; Krankheit, Untalllolgen: Vollzeittätig-' keit nicht zu findsn: Vollzeittäligkeit nichl
1.5 Angab€ der Zugohörigkeit der Person zur ausgF gewünschl; sonstiges;

wähllen Wohnung: c) Arbeitsvertrag: b€lristet; nichl befristet;

1.6 Angab€ der Zugehörigkeit der Person zum aus- d) Zahl der normaleffieise ie Weh€ geleistelsn
gewählten Haushalt; Arbeitsslunden und 'tage:

1 .t mit der ersren person in der Ehabuns-stiste (bzw. , 
::l'rtä ]ä:::Iich eeleisteton Arb€it$rm-

d€ssen Eh€gatte) yeNandl oder vsschwägart:
Eheeaile: (schwieser-) s.I{:J*!l::.--Eil:,, n ,"#lll1jn[["ji""*T,"',§:tiil#lffii;Urenkel: Valer, Mutte[ Großvater, -mutter': son-
stige veruandte oder verschwägerle Person: Krankheil, Kur, Heilstättenbehandlung; Ar-
nicht veMandt oder verschwägerl; beitsschutzb€stimmungen, auch Mutler'

s_chatt; Udaub, Dienslb€freiung: Aöeilsstrei-
1.8 Verenderung d€s Haushalts seit der leEten tigkeiten; Schlechlwetterlagei Kuaarb€il;

Betragung durch: Aulnahme einsr Tätigkeit in der B€richtswo-
.Geburl;Zuug:Tod:Forlzug;che:BendigungeinsrTätigkeilinderBF

richtswoche: Arbertsstunden zu anderen Ter-
1.9 Baualtersgrupp€ d6r Wohnung (soweit erstmals minen geleistet (auch gleitende A.beilszeit);

in die Erhebung einbezogen): Teilnahme an Schulaustildung, Aus- und

vot 1g72i lg72 oder spätei Fülbildung au8erhalb des Betriebes: Feier-
tag; sonstigs Gründe b€i geringerer Arbeits-

I ..1 O Geschlecht: zeil; Ausoleich tü, zu wenio geleistsls Arb€its-

männrich:weibrich; itffJ"','rl1jtflä1ffi["i"f",,",i"täH::
r.rr Gsh,rrsiahi 

e) §}f,[',I1ff,|"""'
1.12 Geburlsmonat: Sctbständigsr ohne Beschäftigte: Selbständi-

Januat-Mai: ilunH)ezember; gler mil Eeschähiglen; mithellendsr Familien-
sng€Erige( Mithellender in einem vom Haus-

1.13 Famill€nsland: halt selbstb€wirlschatteten landwirtschallli-
redis:verhei'ater; ve*irweu seschiedsn: itl,t_:tL:*:ä"J:l:";',::l}:x"1ffi:i:§"J

1.'14 EheschtieBungsiahrderiotzigenbzw.letzlenEhe: tild€ndel gewsrblich Auszubildender: Zeil'/
B€rulssoldat (einschließlich BGS und Bereit-

1.15 Staälsangehörigkeil (Land): schaftspolizei);Grundwehr- undZivildienstlei-
Dautsch: Alg€rien: Belgien: Oänemark F ank- slonden
reich: Grirchenland; Groobritannion und Nordir- h) Wrlschallszweig des Batrieb€s, de. Fima
land: lrland (Rep.): llalien; Jugoslawisn: Lurar usw.;
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l. 2.'l.2 Füt Personen mit erner zweilen Eryerbstäligkeil
zusät:lich Angaben zu, zweiten Eryeöslätigkeit:
a) Stellung im Berull

Selbständigerohne Beschättigle; Setbständ!
ger mit Beschäftigten; mitheltender Famitien-
angehörigeG Beamter, Richte,l Angestelltet
Arbeiter, Heimaö€iter kaulm./trchn. Auszu-
bildendec gewerblich Auszubitd€nde( Zeit-l
Berufssoldat (eanschließtich BGS und Bereit-
schatls polizei);

b) Wirlschattszweig des Eetriebes. der Firma
usw.;

c) Zahl der normalefreise je W€he geleisielen
Aöeitsstuoden und -tage:

d) Zahl der lalsächlch getersteten Aö€itsstun-
den und -lage in der Berichtswoche:

2.t.3 Für Aö€itslose und Aöeitssuchende:
a) Bezug von Aöeitslosengeld/-hille:

arbeitslos mit Aöeilslosengeld/-hiIe: arb€its-
los ohne fub€itstosengetd/-hille: nicht
arb€ilslos;

b) Arbeilssuche als Nichteroeöstätiger
nach Entlassung; eigener Kündigung; freiwiili-

. ger Unlerbrechung: Ub€rgang in den Ruhe.
stand; sonsligesl nicht arö€ilssuchend:
Arb€itssuche als Eßeösläliger
w€gen bevtrstehenden Verlusls oder Beendi-
gung der gegenwärligen Tätigkeit; z- Z. nur
Ubergangstäligkeit; Suche mch 2. Tätigkeit:
bess6re Aö€itsb€dingungen gesucht: sonsti-
0es: nicht arbeilssuchend:

c) Arb€itssuche (2. Z. bzw. in den letzten vier
Wochen) durch:
Arbeitsamt: private Vermimun0; Aulgab€ von
lnsoraten; Bewerbung su, lnserate: direkte
Beweöung; persöoliche Veöindung; $nsti
ges; Suche nah nicht aulgenommen: Sucho
abgeschlossen (ArbeitsalJlliahme in Küee):

d) Arb€itssrcho seit:
wenig€. als I Monat: 1 bis unler 3 Monalen:
3 tlis unter 6 Monaten: yr bis unter 'l Jah[
1 bis unts I % Jahren: I 'ä bis unter 2 Jahren:
2 und mehr Jahren:

e) A,t (br gesuchten Tätigkeit:
TäliCkEit als Selbständige[
Tätigkeit als Arbeitnehmer
nur Vollreittätigk6it: nur Tsilz€inätigkeit: Voil-
reittätigkeit gegeb€nentalls Teilzeittätigkeit;
Teilzeltlätlgkeit gegeb€nentalls Votlzeittätig-
keit sonsliges;

0 verrügbar lür eine neue Tätigkeit innerhalb von
rwgi Wochen:
vorlügbst:
nicht verrügbar wegen:

. Xrankheal; Ausbildung: noch bestohende(
Täligkeil: sonstiges;

2.1.4 Für Nichterueösrdtige:
a) FrühseEryeöslätigkeit:

eßerbstättg gewesen: noch nie eruerbstälig
gewesen:

b) Eendigung der frühereo Eruerbstätigkeil vo.:
wenigs als t Monat; j bis unter 3 Monaten: 3
tis unler 6 Monaten; rA bis unter 1 Jah( ,t bis
unler I yr Jehr€f,: 1,/, bis unter 2 Jahren: 2 bis
unter 3 Jahren: 3 und reht Jahren:

c) b€i Beendigung einertrrjherenTäligkeil in den
letzten drei Jahren:
wichtigster Gruod lür dio Bendigung der tetz-
ten Tätigkeit:
Entlassung; b€fristeler Aöeitsvertrag: Kündi-
gung: Ruhesland vozeitig nach Votruh}
standsregetuni] od€r Arb€itstosigkeit Ruh+
sland aus gesundhertlichen Gründeni Ruhe-
stand aus Alters- und sonstigen Gründen;
weh.-/Zivildienst; persönliche Gründe (auch
Studium); sonstiges;

d) Wirlschafiszweig der tetzten Tätigkeit;
e) Slellung im Beruf der letzten Tätigkeit:

Selbständiger ohne Beschäft igtel Setbständi-
ger mit Beschättigten: milheltender Familien-
angehörigec Beamler, Flichtet: Angestellter;
Aöeiter, Heimaöeitel: kautm.-/techn. Aus-
zubildender; gewerblich Auszubildender;
Zeit-lBen ssotdat (eioschtießtich BGS und
Bereitschaflspotizei); Grundwehr- und Zivil-
dienstleistendei

2.2 Für Kinder lm Vorschutalter und lür Schüler und
Studenlen:
Eesuch von:

Kindergarten/-hort Grund-, Haupt-, Volksschule:
Real-/Berulsaurbauschule; Gymnasium/Fach-
ob€rschule; lntegrierlo Gesamtschul€; Berufs-
lachschule, Ben lsgrundbildungs-, B€rutsvorb+
reitungsiahI Fachschule: Fachhchschule;
Hochschule; Berulsschule.

3 Zu§5Ab!.lNr.3
3.1 üb€miegend€rLebensunteöatt:

Erueös-/Berufsläligkeit; Aö€itslosengetd/
-hill6:.Fento, Pension: Unlerhalt durch Eltern,
Ehegalto od€r andere Angehörige: eigenes Ver-
mögen, Vermietung, Zinsen, Altenleil; Sozialhilre:
sonstige Unterstützungen (2. 8. BAlalG):

3-2 Art de. öflenilichen Fente, pension, u. ä.:

3.2. | 6rst6 und ggr. ileito eigene ' (Versicherten-)
tlenlo. Pmsion u. l.:
Aröeitffientenve.sicherungi Knappschatlliche
Renlonvssicherung; Angestelltenrentenversi-
ch6rung; öffentlich€ Pensron: Kriegs@,6nente:
Unlatlversicherung; tlente aus dem Austand;
ükige ötlentliche Fente;



3.2.2

3_3

3.4

erste und ggl. zweile Wilwen-, Waisenrente'
-P€nsion u. ä.:

Aöeiteßentenversicherung; Knappschaflliche
Renlenversicherung: Angestelltenrentenversi-
cherung: öflentliche Pension: Kriegsopferente:
Unlallvirsicherung: Renle aus dem Ausland:
übrige ötfentliche Renle:

Arl der sonstigen öflentlichen und privalen Ein-

kommen:

Wohngeld: Sozialhilfe: BA[ÖG; sooslige öffentli-
che Ünterstützungen: Setriebsrente; Altenteil:
eioenes VermÖgen, Zinsen: Leistungen aus der
Le-ünsversicherunö: Vermietung. verpachtung:
privete Unterstüt2ungen:

Höhe des monallichen Nettcinkommens;

unter 3OO,- OM: 3OO,- bis unter 45O'- OM: 450'-
bis unter 600.-DM: 600,- brs unter 80o'-OM;
8OO,- bis unter l OOO,-oM: 10O0,- bis unler
1 2OO.- OM: 1 2OO,- bis unter 1 40O,- OM:

1 4OO.- bis unter 1 60O.- DM: I 600,- bis unter
1 8OO,- OM; 1 EOO.- bis unter 2 0oO,- OM:

2 @O,- bis unter 2 2OO'- OM; 2 20O,- bis unler
2 5OO,- OM; 2 5OO,- bis unter 3 00O.- 0M;
3 @O,- bis unter 3 5Oo,- OM: 3 50O,- bis unler
4mo:-OM; 4o@,- bis unter 450o.-oM:
4 5OO,- bis unter 5 OOO.- 0M: 5 OOO.- und mehr

OMi alle mithellenden Familienangehörigen bzw'
selbstärdiger Landwirl: kein Einkommen'

Z!§5Abt.tNr.4
Krankenvetsicherung, -versorgung:

Ortskrankenkasse: getriebskrankenkasse (ein-
schließlich der der Oeutschen Bundesbahn, dsr
Oeutschen Bundespost und des Bundesver'
kehrsministeriums), See'Krankenkasse: ln-
nungskrankenkasse: Bundesknappschalt: Er-
satzkasse; Landwirlschaltliche Krankenkasse:
auslendische Krankenkasse und Sozialversiche-
rung Berlin (Ost): privats Krankenversicherung;
Anspruch aul Krankenvetsorgung als Sozialhil-
leemplänger, als .Kriegsschadenrenlner oder
EmDlänger von Unterhaltshille aus dem Lasten-
ausgleich, frei€ Heillürsorge der Polizei, Bundes-
weht und Zivildienstleistenden:

Versicherun!sverhällnis:

Selbstversichert:
pllichtveßicherl: lreiwillig versichert al5 Rentner
versicherl; Ansgruch aul Krankenversorgung sls
Sorialhill€€mptänger, als Kriegsschadenrenlner
ods Emplänger Yon Unlerhallshillo aus dem
Lastenausgleich: Heiltürsorge dor Polizei. Bun'
deswehr und Zivildienslleistend€n:

mitversicherl bei:

michtvetsicherlem: lreiwillig Ve6icherlem: als
Fentner Versichorlem;

zusätzlicher privater Krankenversicherungs'
schuE .

vorhenden; nicht vorfi and€n:
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1.4 gesetzlicheRenlenverslcherung:

4.4.1 in der Berichtswochs pflichtversicherl:

in der Arb€iterrentenversicherung: in der Knapf>
schalllichen Flenlenversicherung: in der Ange
stelltenrenlenversicherung: in der Berichtsw6he
nicht pllichtversicherl:

4.4.2 in den letzlen 1 2 Monaten vor der Btrichtswoche
pllichtYetsicherl:

in d6r Arbeiterentenversicherung; in der KnapP
schattlichen Rentenvssicherung; in der Ange'
stelltenrentenversicherung; in den lelzten l2
Monaten vo, der Berichtswocho nichl pflichlver'
sicherl;

4.4.3 in den lelzten I 2 Monatsn vor der Ee.ichtswch€
treiwillig versichert:
in der AÖeiterentenversicheiung; in ds Knapp-
schafllichen Rentenversichsrung; in (br Ang€-
stelllenrentenversicherung; in den letzten t2
Monaten vor der Berichtswche nicht fteiwillig
versicherl:

4.4.4 sonstiga Zahlung von Beilrägen seit dem
1. Januar 192,1:

in der Arbeiterrentenversicherung; in ds Kmpp>
schattlichon Rentenversicherung; in der Ange'
stelllenrentenversichetung: in der Handlrerker-
Versicherung: keine sonstige Beitragszahlungen.

5 Zu§5Ab..lllr.5
5.'l Urlaubs- und Erholungsreisen m tünl und r€ht

Tagen:

Urlaubs- und Erholungsroisen im B€richlsiahr
gereistl nicht gereisu keino Auskunll arloilt; Zahl
der Urlaubs- und Üholungsr€is€nl

ie Feise:

5.2 Zahl der beteiligten Haushallsmitglieden

5.3 Monat des Fleiseanlrins:

tür Beiseantritt in den Kalendemonalen Juni bis
SePtenben
Angab€ des Wochenabschnitls:

Monlag bis Omnerstag: F eiläg Us Sonntag: Rei'
seantritl in det Kalendemoche d€s Schull6iee
beginn3: nicht in der Kalendeiloche des Schul'
lerienboginns;

5.4 übmniegendbcndzlesVetkehßmillel:
Eisenbahn; Bus: Pkw (eigen und lremd); Flug'
zet,g: Sslstiges;

5.5 tEi Auslendsteisen zusätzlich: Zidlanc

5.6 b€i lnlandsrsßen:

5.0.1 AIl derReiso:
Paugchai. odof G€sellschaft sreise (dufch Feise-
yeranstallor): Xur od€t Ve6chickung; Veilan4
le+ .od€r Bokannlenbssuch; sonsligo ReiS€
(nlcht durch Foisdetanslalle.)i

1

4.1

1.2

1.3
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5.6 2 voMregendes Serseziel:

Angabe des Bundestandes; OoR. Bertrn (Osl);

5.6 3 Rersegebiet:
Nordsee, Ostsee: Luneburqer Herdg: Haz: Teuto-
burser Wald; lYeserbergland: Rhetn von Bonn bis
RüCesherm; Mosel, Eilel/Hunsrück: Sieger-
land/Bergisches Länd; Korhessen Wal-
deck/Sauerland: Taunus/westeilald: SOes-
san/Rhon j Odenwald/Bergstraße/Taubergrund:
Schwaaald: Schwätische Atb: Bodenseei Vor.
alp€n; Alpeni Fränkische Schwer:/Fränkischer
JuralSleigeruald: Bayerischer Wald/Ob€rDlätzer
Wald/Frankenwald/Frchleigebrrge; ub(ge FiersF
gebiele:

5.6.4 Oauer der Fleise:

5 bis 7 Tage; 8 bis 1 4 Tage: I 5 brs 2t Tage: 22
bis 28 Tage: 29 und mehr Tagej

5.6.5 üb€ruregend benutzte Unterkunflsan:
Hotel, Gaslhof, Fremdeflheim, Pension: Heit-
stälte, Sanalorium: Ferien- und Erholungsheim;
Privatquarlier gesen Eitgett (außer aul gauern-
hol); Privatauanier gegen Entgett (aul Bauern-
hof); Privatquarlie. ohne Enlgelt: Ferienhaus.
Bungalow. Apparlement; Camprngptalz: sonstige
Unterkunfl,

§2
orese Verordnung gilt nach s l 4 des Oilllen überlei_

lungsgesetres rn Verbrndunq mrt s l6 des Mrkro:en-
susqesel2es auch rm Land Eerltn.

§s
Oiese Veroronung tnrt am Tage nach Cer Verkundung

rn Krall.

Bonn, oen t4 Juni 1985

Oer Bundeskanzter
Or Helmut Koht

Der Eundesmintsler des lnnern
Dr. limmermann
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Erste Verordnung
zur Anderung der Mikrozensusvelordnung

vom 2l APril 1986
(ECEl. I s. 4r5)

Aul Glund des § lO Abs. I Salz 3 des Mikrozensusgeselzes vom l0' Junr

r sg! (Bäai i S. öss) "eto,on"l 
die BundesreEetung mrt zustimmung des

Eundesrales:
§r

§ 1 der Mikrozensusverordnung vom 1 a Juni 1 985 (BGBI' I S' 967) wi'd wre

lolgl'9eändert.

1. ln Nummer 1 .1 2 werden dre Worte ,.Januar-Mar: Juni-oezembec durch

dieWorle.,Januar-ApIrl; Mar-Oezembe( ersetzt

2. ln Nummer 1 1.6 wtrd der Punkt am Ende durch ein Semrkolon ersetzl und

es wird lolgende Nummer 1 1.7 eiogelugt:

..1 1 .7 Vorsorge gegen Krankheilen'

a) Teilnahme an einer Schluckrmptung gegen Kinderlähmung
(Poliomyelrlis):
terlgenommen: nicht lellgenommen: nichl bekanot:

b) Jahr der letzlen Schluckimplung:
Jahreszahl (letzle zwet Stellenl einlraqen.'

§2
Oiese Vero.dnung grlt nach § 14 Ces Orrtten Überlerluogsgeselzes in Vetr

bindung mit 5 t z deJ Mitrozensusgeselzes auch im Land Berlin-

§3
Oiese Verordnung lritt am Tage nach der vetkündung in Ktah'

Bonn. 'den 21 . Aoril 'l 986

oqr
Dr

Bundeskanzler
Helmul Kohl

Oer Bundesminisler
lür Jugend, Familie und Gesundheit

Hita Süssmuth
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Zweite Verordnung zur
Anderung der Hikrozensusverordnung

vcrn 28.Febr.l989
BGBI. I S. 342

Fijr § I auf Grund des § l0 Abs. I Satz 3 Hikrozensusgesetz vcrtt 10, Juni
1985.(BGBl. I S. 955) und fiir § 2 auf Grund des § 5 Abs.4 Bundesstati-
stikgesetz vqn 22. Januar .l987 (BGB'1. I S. 452, 565) verordnet die Bun-
desreg ierung:

§r

§ I der Mikrozensusverordnüng vom 14, Juni 1985 (gGBl. I S. 967),geändert
durch die Erste Verordnung zur linderung der Hikrozensusverordnung vcn
21. April 'l986 (BGBI. I S. 435), l,ird rrie folgt geändert:

'1. AIs neue Nummer 5,4 wird eingefijgt

"5.4 Herkmale des Arb€itsplatzes

a) Schichtarbeit:
ständig; regelmäBig; gelegentl ich;

b) Art der Schichtarbeit: Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, Tag-
schicht, sonstige Schichteinteilung; regelnä8jg; gelegentl ich;

c) Nachtarbeit (zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr):
ständig; regelnräBig; gelegentl lch;

d) Zahl der bei Nachtarbeit gelelsteten Arbeitsstunden je Nacht;
e) Samstagsarbeit:

ständig; regelmäEig; 9e]egentl lch;
f) Sonn- und Feiertagsarbeit:

ständig; regelmäSig; gelegentl ich..

2. rjie bisherigen Nu:rmern 6,4 bis 6.5 werden l{ußrern 5.5 bis 6.7
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3. In Nunmer ll.7 erhalten die guchsiaben a und b folgende Fassung

"a) Verwendung von jodiertem Speisesalz im Haushalt:

j a; ne i n; n icht bek annt;

b) wenn nein oder nicht bekannt, Angabe des Grundes:

Keine Kenntnis von jodiertem Speisesalz; keine Kenntnis von der

Bedeutung des jodierten Speisesalzes zur Gesundhe itsvorsorge; son-

stiges;"'

4. Es wird folgende Nunner Il'8 eingefijgt

"l l.8 Krankheitsrisiken:

a)
b)

c)

gegenwärtig Raucher: regelmäBi9; gelegentl ich;

friiher Raucher: regelmäBig; gelegentlich;
niemals Raucher; d) für gegenwärti9e und frühere Raucher:

ijbervli€-oende Art de5 Rauchens: Zi garetten ; Zi garren/Zjgaril l os;

Pfe ifentabak;
Alter bei Rauchbeginn;

für gegenwärtige und frühere Zigarettenr3uctrer: Zahl der täglich

gerauchten Zigaretten; veniger als 5; 5 bis 20;21 bis 40;41 und

mehr."

e)

§2

Die Erhebungen nach § 5 Abs.2 Nr.4 I'likrozensusgesetz und § I Nr' 9 t'ti-

krozensusverordnung werden im Jahr 1989 ausgesetzt'

§3

Diese Verordnung 9i1t nach § l4 des Oritten Uberleitungsgesetzes in Ver-

bindung mit § l7 des l'likrozensusgesetzes auch im Land Berlin'

§4

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkijndung in Kraft'

Der Bundesrat hat zugestimnt.
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Auszug aus

Gesetz
über die Statistik lür Bundeszwecke

(Bundesstatistikgesetr - BStatG)

Vom 22- Januar 1987

(BcBr. r s. 45?, ,65)

§ ls
. Auskunttspllchl

(l) Oie erne Bundesstatislik anordnencle Fechtsvor.
schntt hal lesuulegen, ob und in wetchem Umlang dieErhebug mrt oder.ohne Auskunttspfl,cht eaotgen soit. lsteho Auskunftspllicht lestgelegt, si^d at,e nalü;iichen undjuristrschen Personen des pnvaten und öfrentl,chennechts. PeEonenvereinigungen. Behö.den des Bundesud der Länder sowia Ggmernden und Gemeindever-band6 zur 8ea^?worlung der ordnungsgemäO gestellr;n
tragen verpllichtel.

_ (2) Die Auskunhspflrcht b€sleht 9e9enübrr den ß( dar
Ourchlührung da. Bundesstatistrken amilrch betrauten
Slellen und personen.

(3). Die AnMon rst wahrhertsgemäß, voltständjg undinneöalb der von den stalisttshen Amfem des B-undes
und der Länder gesetzten Fristen zu €rterlen. Bei sohnh.
licher Auskunfisedetlung ist die Anlwort etrt enerll. wenn
die ordnungsOemäß ausgelüfl ten EöebungsvordruckE der
Erheöungsslefle zugegangen snA. Die An-twon isl. sowert
in erner Rechtsvorehni nichts anderes b€stimmt isl. lür
den Emplanger kosten- und ponokei 2u eneilen,

(4) Werden Erhebungsbeaultragle eingesetrt, kön6en
dre in den Erhebungsvordrucken enthallenen F.ageh
mündlch oder $hnfltich beantwodet werden.

(5) ln deo Fällen des Absat2es 4 sind bei schnfiticher
Auskunllsenerlung die ausgelüilten Erhebungsvordructe
den Erhebungsbeauttragten auszuhändigen oder in ver-
schlossenem Umschtag zu üb€rgeben oder bei der Eöe
bungstello abzugeben oder dorlhin zu übersanden.

. (5) Widerspruch und Anltrhtungsklag€ gegen die Aul_
toro€rung zut Ausku^llserlerlung haben keine aul$hiF
bende Wirkung.

3. Einzelangaben. die- vom Stalislischen Bundesamt oderden statrstrschen Antem der Länder mil den Eimet.
angaben anderer Belragler zusammenge,aßl und in
statrstischen Ergebnissen dargesleill stnd,

4. Eiruetangaben, wenn sie dem Belragten oder Belrofls_nen ntcht zuzuordnen sind.

?,."J§::.97. lO5 Abs. t. § l1t Abs. 5 in Verbindung mir
§ 105 

-Abs. 
I sowie s il6 Abs. 1 Oer lUgaUenoroiunj

vom r.6_ Mäz 1976 (BGB|. I S.613:.l9n I §. aOg). rrr"ei
9eanden durch Aniket ,t des Gesetres vom 19. Oezemb6r'1985 (BGB|. I S.2430). genen nicht tür personen ma§renen. soweil sre mn der Ourch,ührung von Bundes-,Landes. oder Kommunalstatisttken bekaut sind,

(2) Oie Übermintung voo Einzetangaben eischen den
mrl der 0urchtührung einer gundesstahsttk betrauten p8r.
sonm und Steilen isl zutäss19, soweit dies zu. E6tellungder Bundesstatistik erlordertich ist.

§23
BuBgGldyorsch.lfi

(t ) Ordnungswid.ig handsn, w€r voßaEtich oder ,ahr_lässig enrgegen s tS Abs. 1 Satz 2. Abs.2 und 3 Satz 1
eine- Auskuntt nicht. nicht richtig. nichl voilständig odernicht rehuettig erteih.

..(2)_Ordnungsirng handen auch. wer entgegen s I.lAbs. t dia Anrwonen nicht aul den emeUungs-voiaruäen
in der volgegebenen Fom enoilt

(3) Oie Ordnungswidrigkeit kann mrt ehe. Getdbuße bis
zu zehntausend OouEcha Mart geahndet wetden.

§25
Übcrlellungsyorschrin'§16

Geheimh!ttun9

(l) Einzalangab€n über peßönliche und sachtiche Ver.
hältnisse. die lür erne gund€sstatislrk gemacht werden.
surd von den Amlstragem und lüa den oflentlichen Oienst
besondeß Verpltichteten. di6 m( der Ourchluhrung M
Bundesshtisttken Delraut sind. geheimzuhalten. s-wertduIch b€sondere Flechtsvoßcinh nichts ander6
b€strmml ist. Oies grlt nrcht lür

l. Ein2elangaben, in deren übemintung oder Vemttent-
lichung der Belragle shntflich erngewr[igl hat,

2. Eiruelangaben aus allgemein zugänglichen Ouelen.
wenn sia srch au, dre rn s ,tS Abs I genannten ö,lent-
lEhen Steflen be:rehen, auch sowert eine Auskun,ts_
pllicht aulgrund einer erne Bundesstattstrk amrdM.
den Rfthtsoßchni b€stehl,

(4) Eine Auskunltsplticht ist nach s tS Abs. 1 Sarz 2auch,estgelegt. sowert Erhebungen aulgrund bererts gel_
lender erne Bundesstatislik anordnender Rechtsvoscinl.
len durchgelühn werden und die Anlwort nichl ausdruck.lEh heigesteill ist. . . _
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